


Hiermit geben wir Kund und zu Wissen

Die Baronie Starkenburg wird am 21.09.5029 die Finalkaempfe 
gemaess den Traditionen des Schwertmeister Aklons austragen..

Denn so ist es der Wunsch unseres geliebten und leider viel zu frueh 
dahingeschieden Landesvaters, Baron Irmin von Wurdha zu Starkenburg, 

gewesen, daß seine zeitlebens starke Verbundenheit mit der 
Schwertmeister-Gilde mit diesen feier lichen Akt ihren Ausdruck finde.

Auch war es der tiefe Wunsch seiner Gnaden, daß der ehrenvol le Titel 
des Schwertmeisters reingewaschen werde von der tintigen Schwaerze und 

ueblen Verkommenheit ehemaliger Gastgeber vergangener Jahre.

Aber es sol l kein Zwist aus diesen zurueckliegenden, dunklen Jahren die 
Feier lichkeiten trueben; denn es sol l ein Zeichen setzen fuer den Aufbruch 
und das Prosperieren von Starkenburg in eine neue und sichere Zukunft.

Derowegen laden wir herzlich die hochgeborenen Edlen Aklons und der 
verbuendeten Reiche mit ihrem Gefolgen ein,, diesem Ereignis bei zu wohnen.

Aber auch das gemeine Volk sei Wil lkommen, um unter dem Schutze 
des Schwertmeister friedens ein freudiges fest zu feiern!

Gezeichnet

Gutlaf von Witeborn, 
Vogt seiner Gnaden Baron Irmin von Wurdha zu Starkenburg

Ansgar Freiherr zu Starkenburg           Theophil Freiherr zu Starkenburg



Outtime Info
Schwertmeister Aklon 5029“ „ ist ein Abenteuerspiel nach dem aktuellen

Phönixregelwerk. Die Con ist ab 16 Jahren:
(dann ist allerdings eine Einverständniserklärung der Eltern notwendig!)

Für diese Con suchen wir Adlige, Händler, Gelehrte, Bauern, Söldner, 
Priester, Halunken, Glücksritter, Krieger, Abenteurer, Waldläufer, 

Schamanen, Barden, Schnorrer...  ...halt alle, die unter dem Schutz des 
Schwertmeisterfriedens“ ein Abenteuer erleben möchten.„

Wann? 21.09.2013 ab 9.00 Uhr (für NSC 7:00)
Time-In: ca. 11.00 Uhr
Time Out: Sa. ca 20.00 Uhr 

Wo? Waldjugend Camp Tilgenkrug, Buchenweg ,Lübeck Israelsdorf
Wie viel? für Spieler: 15,00           NSC: 10,00 (nur nach Absprache)€ €

Es wird eine Teilverpflegung geben. 

Die Anzahl dieser Plätze ist allerdings begrenzt, wer zuerst kommt...
Charakterplots sind möglich. 

Meldet euch rechtzeitig vor der Con bei uns.

Online-Anmeldung: http://www.nymphenhain.de/phoenix/registration/
Ansprechpartner: schmutzsumpf-orga@gmx.de / office@habeas-corpus.de 

oder M. Opelka 015778852675

Keine Conzahler. Angemeldet ist nur, wer bezahlt hat
und eine Anmeldebestätigung von uns erhalten hat.

Weitere Infos und Aktualisierungen gibt es auf www.phoenix-carta.de

Wegbeschreibung:
https://maps.google.de/maps?client=firefox-a&hl=de&q=L%C3%BCbeck+,+Buchenweg&bav=on.

2,or.r_qf.&bvm=bv.47534661,d.Yms&biw=973&bih=644&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl

mailto:schmutzsumpf-orga@gmx.de
https://maps.google.de/maps?client=firefox-a&hl=de&q=L%C3%BCbeck+,+Buchenweg&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47534661,d.Yms&biw=973&bih=644&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
https://maps.google.de/maps?client=firefox-a&hl=de&q=L%C3%BCbeck+,+Buchenweg&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47534661,d.Yms&biw=973&bih=644&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
http://www.phoenix-carta.de/
mailto:office@habeas-corpus.de


  Anmeldung für    “Schwertmeister Aklon 5029”       21.09.13    
        

Name, Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Allergien, wenn ja welche:

Geburtsdatum:

        
Ich komme als Spieler (15 ) _____€ Nur nach Absprache: als NSC (10,- )_____€

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
Hiermit erkläre ich / erklären wir unseren unser Einverständnis, dass unser Sohn / unsere Tochter. 

Name: __________________    Vorname:______________________ geboren am:_____________________
am LARP-Con  Schwertmeister Aklon 5029“ am Samstag den 21.09.2013 , in Lübeck teilnimmt. „
Unser Sohn / Unsere Tochter nimmt in einem gesundheitlichen einwandfreiem Zustand an der Con teil. 

Wir/Ich sind In dringenden Fällen zu erreichen: Telefon:____________________ Mobil:______________________

Ort, Datum: ________________________    Unterschrift (en): ________________________________________ 
(Erziehungsberechtigte/r) 

§ 1 Allgemeine Bestimmungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die im Zusammenhang mit der Veranstaltung möglichen Belange. 
Vertragspartner sind der Teilnehmer und der Veranstalter.
Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere den daraus folgenden Risiken bewusst. 
(Nachtwanderungen, Geländewanderungen, Kämpfe mit Polsterwaffen, etc.).
Der Teilnehmer versichert unter ausreichender Würdigung der zu erwartenden körperlichen, geistigen und seelische 
Belastungen, körperlich und geistig in der Lage zu sein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Soweit die zu 
erwartenden Belastungen nicht aus dem beigelegten Informationsmaterial hervorgehen, so kann im Zweifelsfall der 
Veranstalter hierzu weitere Auskünfte erteilen.
Alle Nebenabreden und Änderungen des Teilnehmervertrags sowie der AGB bedürfen der Schriftform. Sie erlangen 
Gültigkeit erst nach der schriftlichen Bestätigung des Veranstalters. Sofern eine oder mehrere Bestimmungen der 
Teilnahmebedingungen oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sind oder werden, berührt das die 
Gültigkeit des Vertrages und der üblichen Bestimmungen nicht. Für den Fall der Nichtigkeit einzelner Bestimmungen 
gilt die Regelung, die der ursprünglichen vorgesehenen wirtschaftlich am nächsten kommt und rechtlich zulässig ist.
§ 2 Sicherheit
Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbsttätig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren. Der 
Veranstalter behält sich vor eine Prüfung der, durch den Teilnehmer mitgebrachten, Ausrüstung zur Sicherheit der 
Teilnehmer vorzunehmen, sie ist aber nur als Sicherheitsempfehlung zu verstehen. Jeglicher Haftungsanspruch wird 
ausgeschlossen. Der Teilnehmer verpflichtet seine Ausrüstung selbständig eigenverantwortlich auf Sicherheit zu 
überprüfen und beschädigte so wie aus anderen Gründen unsichere Gegenstände aus dem Gebrauch zu nehmen. Wer 
sich oder andere Teilnehmer wissentlich oder fahrlässig einem Risiko durch unsichere Ausrüstung aussetzt, kann 
nach ermessen des Veranstalters von der Veranstaltung verwiesen werden. Der Veranstalter gibt keine 
Ausrüstungsgegenstände als Sicher an, behält sich aber das Recht vor auffällige Gegenstände zu kontrollieren und 
ggf. aus dem Spiel zu nehmen. neben den üblichen Polsterwaffen sind Bögen und Armbrüste bis 25lbs zugelassen 
welche alle mit sämtlichen Pfeilen und Bolzen beim Veranstalter vorgezeigt werden müssen.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, nach Möglichkeit gefährliche Situationen für sich, andere Teilnehmer und die 
Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählt dazu, dass Klettern an ungesicherten Steilhängen und Mauern, das 
entfachen von offenen Feuern außerhalb von dafür vorgesehenen Feuerstätten, das Benutzen von unsicheren 
Polsterwaffen oder Ausrüstung, sowie übermäßiger Alkoholkonsum. Den Anweisungen des Veranstalters, seines 
gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten. Teilnehmer, die gegen die 
Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Teilnehmer gefährden oder den Anweisungen des Veranstalters in 
schwerwiegender Art und Weise nicht Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne das der 



Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages, auch nicht teilweise, hat.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, grob fahrlässiges oder Spiel störendes Verhalten, sowie den 
übermäßigen Genuss von Alkohol mit dem Ausschluss von der Veranstaltung, ohne Rückerstattung des 
Teilnehmerbetrages, auch nicht anteilig, zu ahnden.
§ 3 Haftung
Schadensersatz aus positiver Forderungsverletzung, verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter Handlung 
sind ausgeschlossen, soweit der Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf den 
Ersatz des vorhersehbaren Schadens beschränkt.
Der Veranstalter haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, es sei denn, grob fahrlässiges Verhalten seitens des 
Veranstalters liegt vor. Für selbstverschuldete Schäden haftet der jeweilige Verursacher. Eine Personen - Privat - 
Haftpflichtversicherung empfehlen wir grundsätzlich und setzen diese daher voraus.
§ 4 Urheberrecht und Aufzeichnungen
Alle Rechte an Ton-, Film- und Videoaufnahmen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.
Alle Rechte an der aufgeführten Handlung, sowie dem vom Veranstalter verwendeten Ensemble von Begriffen und 
Eigennamen, bleiben dem Veranstalter vorbehalten. Aufnahmen von seitens der Teilnehmer sind nur für private 
Zwecke zulässig. Bearbeitung, ist nur mit vorherigem schriftlichem Einverständnis des Veranstalters zulässig.
§ 5 Rücktritt, Nichtannahme der Anmeldung, Ausschluss von der Veranstaltung
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Der Veranstalter behält sich vor, im Vorfeld der Veranstaltung Teilnehmer ohne 
Angabe von Gründen gegen Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages von der Veranstaltung auszuschließen.
Eine Rückerstattung des Teilnehmerbetrages bei Nichtteilnahme ist aus organisatorischen Gründen grundsätzlich 
nur bis sechs Wochen vor dem Veranstaltungstermin möglich. In diesem Fall muss eine Bearbeitungsgebühr von 25% 
des Teilnehmerbetrages, aber mindestens 15,-€, einbehalten werden. Danach kann keine Erstattung mehr erfolgen.
Bei Rücktritt versucht der Veranstalter, den Platz anderweitig zu vergeben. Sollte dies nicht möglich sein, ist eine 
Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages nicht möglich. Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte der 
Teilnehmer verhindert sein, so ist es nicht ohne weiteres möglich, dass eine andere Person an seiner Stelle an der 
Veranstaltung teilnimmt. Eine derartige Regelung bedarf aufgrund der besonderen Natur der Veranstaltung der 
schriftlichen Zustimmung des Veranstalters.
§ 6 Anmeldung, Teilnehmerbeitrag, Zahlungsverzug
Das Kopieren des Anmeldebogens ist nur gestattet, wenn diese in Wort und Bild dem Original entspricht und die 
Teilnahmebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen beinhaltet. Letztere müssen auch auf der 
eigentlichen Anmeldung vorliegen. Sonst gilt die eingehende Anmeldung als ungültig. Das Mindestalter der 
Teilnehmer ist mit 16 Jahren angesetzt. Für minderjährige Teilnehmer muss eine Einverständniserklärung von den 
Erziehungsberechtigten vorliegen (Bedarf der Schriftform) und vom Veranstalter akzeptiert werden.
Die Anmeldung bleibt bis zum vollständigen Begleichen des Teilnehmerbetrages vorbehaltlich. Erst das Eingehen der 
Anmeldung in Verbindung mit dem geforderten Geldbetrag macht die Anmeldung gültig. Die Zahlung des 
Teilnehmerbeitrages erfolgt grundsätzlich im Voraus. Sollte die Zahlung bis zum Veranstaltungstermin nicht erfolgt 
sein, so gilt eine pauschale Nachbearbeitungsgebühr von 25 % des Teilnehmerbetrages.
Sollte ohne schuldhaftes Zutun des Veranstalters beim Einzug des Teilnehmerbeitrages im Lastschriftverfahren 
oder im Scheckverfahren eine Rücklastschrift erfolgen, so hat der Teilnehmer die anfallenden Bankgebühren zu 
tragen. Bei Anmeldungen in Namen und Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für dessen Verbindlichkeiten 
aus dieser Verpflichtung als Gesamtschuldner.
§ 7 Hinweis nach Bundesdatenschutzgesetz
Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass seine Daten von Beginn der Anmeldung an in einer automatisierten 
Kundendatei geführt werden. Die gespeicherten Daten zur Person des Teilnehmers können Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Telefonnummer, Fax, Email sowie eine Fotographie umfassen. Diese Stammdaten werden auf 
unbegrenzte Zeit gespeichert. Darüber hinaus werden vorübergehend Daten zur jeweiligen Veranstaltung 
gespeichert (Charaktername, -klasse, etc).  Freiwillig angegebene Daten zum Gesundheitszustand des Teilnehmers 
werden vertraulich behandelt.
§ 8 Sonstiges
Die Wirksamkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt von der Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberührt.
        

Ich erkenne die allgemeinen Bestimmungen an:

Ort, Datum: ________________________    Unterschrift: ________________________________________ 


